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Gemeinsame Pressemeldung mit dem Umweltbundesamt (UBA)

Durchbruch im Kampf gegen Biopiraterie
 

Staatengemeinschaft will Gewinne aus der Nutzung genetischer Ressourcen künftig fairer
verteilen

 
Nach zähen internationalen Verhandlungen ist am 15. November 2009 im kanadischen
Montreal ein Durchbruch für ein internationales Abkommen gegen Biopiraterie gelungen. Das
geplante Abkommen soll einen gerechteren Ausgleich wirtschaftlicher Gewinne gewährleisten,
die aus der Nutzung genetischer Ressourcen entstehen. "Ich bin froh über diesen
Verhandlungsdurchbruch. Es kann nicht sein, dass die Industriestaaten nach dem Raubbau
an der eigenen Natur genetische Ressourcen der Entwicklungsländer für die Produktion etwa
von Medikamenten nutzen, ohne diese Länder an den daraus entstehenden Gewinnen fair zu
beteiligen", sagte Jochen Flasbarth, Präsident des Umweltbundesamtes (UBA) und derzeit
Vorsitzender des Präsidiums der UN-Konvention über die biologische Vielfalt, in deren Rahmen
das Abkommen verhandelt wird.

 
Erst am letzten Tag der einwöchigen Verhandlungen einigten sich die knapp 500 Delegierten
aus 194 Vertragsstaaten des UN-Abkommens zum Schutz der biologischen Vielfalt auf einen
kompletten Verhandlungstext. Dieser soll nun bis Ende 2010 in eine völkerrechtlich verbindliche
Regelung über den Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechten Vorteilsausgleich, das
so genannte ABS-Abkommen (von engl. "Agreement on Access and Benefit Sharing") münden.
Die nächste Verhandlungsrunde beginnt im März 2010 im kolumbianischen Cartagena. Läuft alles
nach Plan, könnte das internationale ABS-Abkommen gegen Biopiraterie schon im Oktober
2010 auf der zehnten UN-Naturschutzkonferenz im japanischen Nagoya verabschiedet
werden.

 
"Es ist gar keine Frage, dass wir von den Ländern im Süden nicht die kostenlose Erhaltung der
biologischen Vielfalt erwarten können, die wir dann wieder – in entsprechende Industrieprodukte
umgesetzt – an sie verkaufen. Wenn wir reichen Industriestaaten von den Entwicklungsländern
erwarten, dass sie ihre Natur schützen, dann müssen wir auch verbindliche Wege festschreiben,
wie sie an den wirtschaftlichen Gewinnen angemessen beteiligt werden, die aus den
biologischen Ressourcen erwachsen," betonte UBA-Präsident Flasbarth.

 
Deutschland hat seit der UN-Naturschutzkonferenz in Bonn im Mai 2008 die Präsidentschaft
der UN-Konvention über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity - CBD) bis
zur nächsten Vertragsstaatenkonferenz im Oktober 2010 in Japan inne. Ein Schwerpunkt der
deutschen CBD-Präsidentschaft liegt auf der Verhandlung und Verabschiedung eines
internationalen Regelwerks zur gerechten Aufteilung der Vorteile, die aus der Nutzung der
biologischen Vielfalt entstehen, dem so genannten ABS-Regime. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hatte während des Highlevel-Segments der Bonner UN-Konferenz ihre Unterstützung für
internationale Regeln gegen Biopiraterie zum Ausdruck gebracht. Seither haben sich auch
bislang ablehnende Länder wie Australien und Japan und Kanada deutlich bewegt. Die USA
haben die Konvention über die Biologische Vielfalt unter anderem deshalb nicht ratifiziert, weil
sie völkerrechtliche Regelungen gegen Biopiraterie ablehnen.
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